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III

Justiz- und Polizeidepartement.

Verhandlungen

des gefammten Departements.

Der Umstand, daß von dem Großen Rathe die Revision

der Civil- und Criminalgesetzgebung einer befondern von ihm

erwählten Commission übertragen worden ist, hat zur natürlichen

Folge gehabt, daß das Departement im verflossenen

Jahre sich wenig mit gesetzgeberischen Arbeiten befaßt und fomit,
da die übrigen in das Justiz- und Polizeifach einschlagenden

Geschäfte von den beiden Sectionen getrennt behandelt werden,

auch wenige Sitzungen gehalten hat.

Jn diesen sind indessen einige nicht unwichtige Gegenstände

vorberathen worden, nämlich:
1) Das Décret zu Vereinfachung des Verfahrens

in Bagatellsachen. Nachdem der Große Rath die

Einführung des Friedensrichterinstitutes bereits im Jahre
1836 beschlossen, und nachdem die definitive Redaction eines

dießörtigen Gesetzesentwurfes unter verdankenswerthcr Mitwirkung

eines Mitgliedes des RegierungSratheS, welches zwar
nicht Mitglied des Departements ist endlich zu Stande

gekommen war, wurde die Nothwendigkeit eingesehen, auch

das Verfahren in denjenigen Bagatellsachen, die dcn

Gerichtspräsidenten durch das Friedensrichtergesetz und dessen Vollziehung
nicht entzogen werden, oder deren Entscheid die Competenz der

Friedensrichter übersteigt, nach den gleichen Grundsätzen zu

*) Herr Regicrungsrath Alb, Jaggi,
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normiren, welches für die Behandlung der.vor den Friedensrichter

gelangenden Geschäfte als zweckmäßig anerkannt worden

war. Diese Grundsätze bestehen wesentlich darin, daß in
dergleichen Streitsachen die Untersuchungsmarime vorherrschen soll,
daß demnach der Richter nur infofern an die Schlüsse der

Parteien gebunden ist, als er ihnen nicht ein Mehreres

zusprechen darf, als sie fordern, und daß außer in bestimmten

Ausnahmsfällen die Verbeiständung und Vertretung durch dritte

Perfonen ausgeschlossen sind.

Die Erlassung eines solchen Décrètes war auch deßhalb

nothwendig, weil die Aufstellung von Friedensrichtern dem

Ermessen der Gemeinden anheimgestellt wurde, und es also

der Natur der Sache angemessen schien, daß das nun einmal

sowohl für die Beseitigung der Bagatellsachen als für den

bloßen Vermittlungsversuch für zweckmäßig erachtete Verfahren
stattfinden folle, ob diese Geschäfte vor einem befondern

Friedensrichter oder vor dem an dessen Stelle tretenden

Gerichtspräsidenten behandelt und erledigt würden.

Sowohl der Entwurf des Friedcnsrichtergefetzes als deS

Décrètes zu Vereinfachung des Verfahrens in Bagatellsachen

sind unter'm 6. März 1841 mit unbedeutenden Abänderungen

vom Großen Rathe genehmigt worden, und auf den 1.

Heumonat in Kraft getreten. Erst die Zeit wird mit Bestimmtheit

lehren, ob die Besorgnisse der Einen, welche in diesen Gesetzen

keine Gewähr für eine tüchtige Justizverwaltung erblicken wollten,

oder die Hoffnungen der Andern, daß durch dieselben weit

mehreren Prozessen der Faden abgeschnitten werden würde als

durch das frühere Vermittlerinftitut, begründeter gewesen sind.

Auf Ende Jahres 1841 waren Friedensrichter ernannt:
Aarberg 2

Aarwattgen 9

Bern 9

Biel 3
Büren 5












































































